
 

 

Kundeninformation 11.11.2020 

 

VORÜBERGEHENDE CHLORUNG DES TRINKWASSERS 

 

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden, 

 

wie Sie vermutlich schon festgestellt haben, chloren die Stadtwerke Büdingen seit vergangenem Samstag 

das Trinkwasser in Ihrem Netzbereich. Von der Chlorung betroffen sind die Straßen Am Herrnberg - An der 

Schildwache - Auf der obersten Beunde - Auf der Tann – Grünwaldweg - Richard-Schirrmann-Weg. 

 

Warum wird das Trinkwasser gechlort? 

Bei einer routinemäßigen Beprobung des Trinkwassers vergangene Woche wurde eine mikrobiologische 

Grenzwertüberschreitung im Hochbehälter Schildwache festgestellt. Das Ergebnis wurde uns am 

Samstagnachmittag mitgeteilt, woraufhin wir mit dem Gesundheitsamt des Wetteraukreises die zu 

ergreifenden Maßnahmen angestimmt haben. 

Vom Gesundheitsamt wurde eine vorsorgliche Chlorung des Trinkwassers in der vom Hochbehälter 

Schildwache versorgten Versorgungszone angeordnet. Die Information über die Aufnahme der Chlorung 

sollte über Kreisanzeiger und Büdinger Boten sowie über die Homepage der Stadtwerke und unsere 

Facebook-Seite erfolgen. 

 

Ist die Chlorung gesundheitsschädlich?  

Die Chlorzugabe erfolgt gemäß der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung. Das Trinkwasser wird bei der 

Einspeisung in das Netz bis zu einem Restgehalt von maximal 0,3 mg/l gechlort. Durch die Chlorzugabe 

werden mögliche Keime im Netz zuverlässig abgetötet. 

Auch wenn das gechlorte Trinkwasser einen eigenen Geruch und Geschmack aufweist, ist es bei der 

zugegebenen Chlorkonzentration nicht gesundheitsschädlich und kann bedenkenlos getrunken oder für 

die Zubereitung von Speisen verwendet werden. Da manche Fische sensibel auf Chlor reagieren, sollte 

gechlortes Wasser jedoch möglichst nicht für Aquarien verwendet werden.  

 

Was ist die Ursache für die Grenzwertüberschreitung? 

Die Ursache für die Grenzwertüberschreitung konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wir arbeiten 

jedoch daran und werden ggf. auf die Anwohner zukommen, um eine Beeinträchtigung durch 

Hausinstallationen (z.B. durch Regenwassernutzung) auszuschließen. Theoretisch wäre auch ein Fehler 

bei der Probenahme denkbar. 

 

Wie geht es weiter? 

Wir werden die Chlorung noch über das nächste Wochenende aufrechterhalten und dann voraussichtlich 

am Montag einstellen. Anschließend werden im Wochenabstand Kontrollbeprobungen durchgeführt. Das 

Gesundheitsamt wird nach der dritten Probe ohne Befund, die Chlorungsanordnung wieder aufheben. 

Anschließend werden wir die Anlieger wieder informieren. 

 

Sie haben weitere Fragen? 

Gerne stehen wir Ihnen persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch unter 

06042 / 8807-0 oder per Email unter info@stadtwerke-buedingen.de. 

 

 

Ihre Stadtwerke Büdingen 


